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Fallbeispiele und allgemeine Hinweise

Zusammenarbeit im Kinderschutz: Jugendamt 

und Sportvereine

Im Rahmen des Praxisbegleit-

systems begegnen der Fach-

stelle Kinderschutz immer wie-

der auch Fälle, in denen Kinder 

-

-

aus der Praxis beschrieben und 

hinsichtlich des gesetzlichen 

allgemeine Hinweise und An-

-

beit im Kinderschutz zwischen 

Ein neunjähriges Mädchen of-

fenbart sich der Familienhelfer-

in, dass sie von ihrem Trainer im 

Sportverein immer wieder „ko-

mische“ SMS und MMS enthält. 

Die Familienhelferin lässt sich die 

Nachrichten auf dem Handy des 

Mädchens zeigen und überzeugt 

sich vom Wahrheitsgehalt der 

Aussage. Die Familienhelferin 

des Mädchens und kann diesen 

überzeugen, eine Anzeige gegen 

den volljährigen Trainer seiner 

-

gung zu machen.

Die Familienhelferin informiert 

die Familienhelferin mit der Fam-

ilie zusammenarbeitet, über den 

Fall. Das Jugendamt erkundigte 

-

Entwicklung. Es erhält die Aus-

-

Sportvereins gesprochen. Für 

das Jugendamt ist damit der Fall 

nicht abgeschlossen. Es fragt, 

-

chens aber auch weiterer Kinder 

unternehmen kann/soll oder 

vielleicht sogar muss.

Das Jugendamt erhält von der 

Kriminalpolizei den Hinweis, dass 

ein Mann, der bereits wegen sex-

uellen Missbrauchs von Schutzbe-

worden ist, in den Zuständig-

keitsbereich des Jugendamtes 

umgezogen sei. Zurzeit würde 

erneut gegen diesen Mann er-

schließen, dass der Mann sich 

an seinem neuen Wohnort als 

Trainer im Sportverein oder als 

ehrenamtlicher Betreuer in an-

deren Jugendvereinen bewerben 

werde.

Das Jugendamt ist alarmiert und 

fragt, wie es mit diesen Hin-

weisen umgehen soll: Welche 

das Jugendamt im Rahmen seines 

Im ersten Fall geht es darum, 

-

gendamt – über die Familienhelf-

erhalten, der das Jugendamt 
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nachgehen muss, um zum einen 

die Meldung abzuklären und 

zum zweiten die notwendigen 

Maßnahmen zum Schutz des be-

Ersteres hat das Jugendamt im 

-

tlich umfassend getan: Jugend-

hilfe im weitesten Sinne (SPFH) 

-

-

zeige veranlasst. Das Jugendamt 

hat unter Einbeziehung der 

SPFH, der Personensorge-

-

-

dem beschriebenen Fall bereits 

mit dem Sportverein gesprochen. 

Dennoch ist es dem Jugendamt zu 

empfehlen, auch seinerseits Kon-

um sich darüber zu vergewissern, 

-

ingsbetrieb suspendiert wird und 

keine Kontaktmöglichkeiten zu 

Kindern erhält.

zögernd, unklar, abweisend etc. 

verhalten, wäre den Eltern zu 

-

bar aus dem Trainingsbetrieb zu 

nehmen und zweitens im Rah-

außerordentliche Mitglieder-

-

würfe und zu den entsprechend 

notwendigen Maßnahmen des 

Die Eltern können neben der 

Anzeige gegen den Trainer ihrer 

Tochter auch Anzeige gegen 

Lehnen die Eltern dies ab, so hat 

natürlich auch das Jugendamt die 

Auch im zweiten Fall hat das 

meldung, diesmal durch die Po-

lizei erhalten. Hier hat das Ju-

gendamt zunächst recht wenige 

Möglichkeiten zum Handeln, da 

im Sinne einer konkreten Kindes-

wohlgefährdung zunächst „nur“ 

Lediglich ist die Polizei in solchen 

-

zugehen und damit eine gewisse 

Befugnisnorm ist hierzu der § 1 

des Brandenburgischen Polizei-

-

-

heit oder Ordnung abzuwehren 

-

hüten (vorbeugende Bekämp-

Allerdings könnte das Jugendamt  

diesen Fall anonymisiert zum An-

Sportvereinen und Kirchen ins 

grundsätzliche Absprachen und 

mit solchen oder ähnlichen Situ-

-

-

das Jugendamt sich auf die Er-

klärung des Landessportbundes 

Brandenburg zum Kinder- und 

Jugendschutz beziehen, der hier 

in gewisser Weise „Mindeststan-

dards“ zum Einsatz von  geeigne-

“Der Landessportbund Bran-
denburg mit seiner Brandenbur-
gischen Sportjugend übernimmt 
Verantwortung für die Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen. 

-
bei ihrer hohen Verantwortung 
bewusst: Sorge zu tragen für den 
Kinder- und Jugendschutz. 

-

Kinderschutz durch den Ein-
satz geeigneter Personen in der 
Kinder- und Jugendbetreuung. 
Die Vorlage eines erweiterten 
polizeilichen Führungszeugnisses 
gilt für alle sensiblen Bereiche 

-
trainer im Nachwuchsleistungss-
port, sowie alle Betreuer von 
Jugend- und Sportreisen, Ferien-
freizeiten, Bildungsmaßnahmen 
und Projekten mit Kindern und 
Jugendlichen.

Der vertrauens- und würdevolle 
Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen ist geprägt von Re-
spekt. Bei Gefährdungen des 
Kindeswohls schauen wir nicht 
weg, sondern beteiligen uns ak-
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-
nachlässigung, Gewalt und Miss-
brauch.

eine Vertrauensperson als 
Ansprechpartner für Anfragen 
aller Art – sowohl für die Kinder 
und Jugendlichen, als auch für 
Vereine und Betreuer - und ver-

Beratungsstellen.

Um die Vereine bei der Präven-

Landessportbund Brandenburg, 
die Brandenburgische Sportju-
gend und die Europäische Spor-
takademie zusätzlich zur ÜL-
Ausbildung und Juleica weitere 
Fortbildungsmodule anbieten. 

Der Landessportbund Branden-

vereinen und Verbänden zur Um-

von Kindern und Jugendlichen, 
zur Minderung eigener Risiken 
und Imageschäden und als Quali-
tätsmerkmal: 

Für alle haupt- und nebenberu-

-
rigen haben, empfehlen wir, sich 
ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorlegen zu lassen. 
Ferner sollten die Führungszeug-
nisse regelmäßig aktualisieret 

die im Bereich der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen einge-
setzt sind, ist die Ausstellung des 
Führungszeugnisses kostenfrei, 
wenn eine Bescheinigung des 
Sportvereins oder Verbandes 

und die Anforderung des Führ-
ungszeugnisses auf Grundlage 
des § 72 a SGB VIII beigefügt 
wird. “1

Quellen:

html 

Weiterführende Literatur:

Übungsleitern und damit auch für 
Vorstände entsprechender Verein 
im Umgang mit Wahrnehmungen 
von Anzeichen einer Kindeswohlge-
fährdung sind recht gut, wenn auch 

Broschüre „Kinderschutz geht alle 
an!“ ab Seite 45 unter folgendem 
Link beschrieben:

-

Im Sinne des § 8a SGB VIII könnte 
strukturell der Abschluss einer Ver-

Jugendamt und dem Kreissportbund 
angeregt bzw. angestrebt werden. 

sich unter dem angefügten Link:
-
-

gemeinsamen Erarbeitung eines Eh-

Ehrenamtlicher sein, der im Sinne 

den Sportvereinen und den  einzel-

der Arbeit im Verein unterzeichnet 
werden könnte. Ein Beispiel dazu 

Kontakt:
Fachstelle Kinderschutz
im Land Brandenburg

Lehnitzstraße 22
16515 Oranienburg
oranienburg@start-ggmbh.de
www.fachstelle-kinderschutz.de


